
Anlage zur Vorlage 2023/0038 

4. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Gewässerunterhaltungsgebühren-

satzung der Stadt Beckum 

Präambel 

Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen, §§ 6 und 7 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-

Westfalen, §§ 39 bis 42 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts, §§ 62 bis 65 Wasserge-

setz für das Land Nordrhein-Westfalen und Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, hat der 

Rat der Stadt Beckum am __________ folgende Satzung beschlossen: 

Artikel 1 

Die Gewässerunterhaltungsgebührensatzung der Stadt Beckum vom 22. Oktober 2018 

wird wie folgt geändert: 

§ 4 „Gebührenmaßstab“ Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

Übrige (= unbefestigte) Flächen sind Flächen, die eine originäre und damit unveränderte 

natürliche Bodenbeschaffenheit aufweisen, insbesondere Rasenflächen, Blumenbeete, 

Wiesen, Äcker, Weiden und Wälder. 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


